
Satzung des Vereins der gekündigten Yamaha-Motorrad-Händler 
 
§ 1 Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr 
(1) Der Verein trägt den Namen Verein der gekündigten Yamaha-Motorrad-Händler 

e.V. 
(2) Der Sitz des Vereins ist Dortmund. 
(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
(4) Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden. 
 
§ 2 Vereinszweck 
(1) Zweck des Vereins ist die Unterstützung gekündigter Yamaha-Motorrad-Händler 

bei der Durchsetzung ihrer Rechte gegenüber dem Zweiradhersteller Yamaha, 
sowie die prozessuale Wahrnehmung von Verbandsklageansprüchen (nach UKI-
aG) aus dem Händlervertragsbereich, den Bereichen UWG, GWB und europa-
rechtlichen Vorschriften. 

(2) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch 
 

- Veranstaltungen zur Information und dem Meinungsaustausch, 
- Öffentlichkeitsarbeit, 
- Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und Verbänden, 
- die Wahrnehmung von Rechten nach dem UKIaG 

 
§ 3 Mitglieder 
(1) Mitglieder des Vereins können alle natürlichen oder juristischen Personen und 

Personenvereinigungen werden, die als rechtsfähig oder teilrechtsfähig von der 
Rechtsordnung angesehen werden. Vereinsmitglied kann nur werden, wer ge-
kündigter Yamaha Zweirad- oder Quad-Händler ist. 

(2) Über den Antrag auf Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand. Bei Ab-
lehnung des Beitrittswilligen entscheidet die Mitgliederversammlung endgültig 
über die Aufnahme des Mitglieds. 

(3) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod und Liquidation des 
Mitglieds. 

(4) Der Austritt eines Mitgliedes ist jeweils zum Jahresende möglich. Er erfolgt durch 
schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden unter Einhaltung einer Frist 
von drei Monaten. 

(5) Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins grob verstoßen 
hat oder trotz Mahnung mit dem Beitrag für zwei Jahre im Rückstand bleibt, kann 
es durch den Vorstand mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden. Dem Mit-
glied muss vor der Beschlussfassung Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben 
werden. Gegen den Beschluss zur Ausschließung kann innerhalb einer Frist von 
drei Wochen nach Mitteilung des Ausschlusses Berufung eingelegt werden, über 
den die nächste Mitgliederversammlung entscheidet. 

 
§ 4 Beiträge 
Die Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe eines Beschlusses der Mitgliederver-
sammlung. Zur Festlegung der Beitragshöhe und -fälligkeit ist eine einfache Mehrheit 
der in der Mitgliederversammlung anwesenden stimmberechtigten Vereinsmitglieder 
erforderlich. 
Die Mitgliederversammlung kann eine Beitragsordnung verabschieden, die Art, Um-
fang und Fälligkeit der Beitragsleistungen regelt. 



Mit der Mitgliedschaft verpflichtet sich das Mitglied, die Beiträge im Wege des Last-
schriftverfahrens einziehen zu lassen. Der Vorstand wird ermächtigt, Mitgliedsbeiträ-
ge im Einzelfall zeitweise zu ermäßigen und/oder zu erlassen. 
 
§ 5 Organe des Vereins 
Organe des Vereins sind 
a) die Mitgliederversammlung 
b) der Vorstand. 
 
§ 6 Mitgliederversammlung 
(1) Die Mitgliederversammlung ist einmal jährlich einzuberufen. 
(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das 
Vereinsinteresse erfordert oder wenn die Einberufung von 25 % der Vereinsmitglie-
der schriftlich und unter Angabe des Zweckes und der Gründe verlangt wird. 
(3) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich durch den Vorstand 
unter Wahrung einer Einladungsfrist von mindestens zwei Wochen bei gleichzeitiger 
Bekanntgabe der Tagesordnung. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des 
Einladungssehreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als 
zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied des Vereins schriftlich bekannt ge-
gebene Adresse gerichtet ist. Eine Einberufung der Mitgliederversammlung kann 
auch per E-Mail an die zuletzt von dem Mitglied schriftlich bekannt gegebene E-Mail-
Adresse versendet werden, soweit das Mitglied durch seine Unterschrift die Versen-
dung an diese Adresse wünscht. 
Beschlüsse können auch schriftlich gefasst werden. Dazu wird die Beschlussvorlage 
allen Mitgliedern per Post oder per E-Mail mit einer Frist von zwei Wochen zur 
Stimmabgabe vorgelegt.  
(4) Die Mitgliederversammlung als das oberste beschlussfassende Vereinsorgan ist 
grundsätzlich für alle Aufgaben zuständig, sofern spezielle Aufgaben gemäß dieser 
Satzung nicht einem anderen Vereinsorgan übertragen wurden. 
Ihr sind insbesondere die Jahresrechnung und der Jahresbericht zur Beschlussfas-
sung über die Genehmigung und die Entlastung des Vorstandes schriftlich vorzule-
gen. 
Sie bestellt einen Rechnungsprüfer, die weder dem Vorstand noch einem vom Vor-
stand berufenen Gremium angehören und auch nicht Angestellte des Vereins sein 
dürfen, um die Buchführung einschließlich Jahresabschluss zu prüfen und Über das 
Ergebnis vor der Mitgliederversammlung zu berichten. 
Die Mitgliederversammlung entscheidet auch über: 
 

- Strategie und Aufgaben des Vereins 
- Beteiligungen 
- Aufnahmen von Darlehen 
- Beiträge 
 
- Alle Geschäftsordnungen des Vereins  
- Satzungsänderungen 
- Auflösung des Vereins. 

 
(5) Jede satzungsmäßig einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig -
ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Vereinsmitglieder. 



(6) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse (mit Ausnahme von Satzungs-
änderungen und bei Auflösung des Vereins) mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmen-
gleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 
Jedes Mitglied hat eine Stimme. 
Das Stimmrecht kann durch schriftliche Vollmacht auf ein anderes Mitglied übertra-
gen werden. Die Vollmacht ist nur gültig, wenn sie dem Vorstand vor Beginn der Mit-
gliederversammlung vorgelegt wurde. 
 
§ 7 Der Vorstand 
(1) Der Vorstand besteht aus drei Mitgliedern, d. h. dem Vorsitzenden, dem Stellver-
treter und dem Schriftführer. Jedes Mitglied des Vorstandes ist alleinvertretungsbe-
rechtigt 
(2) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren 
gewählt Die Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist möglich. Die Mitglieder des Vor-
standes bleiben so lange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt worden ist. 
(3) Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins. 
Der Vorstand kann für  die Mitgliederverwaltung, Entgegennahme der eingehenden 
Post, Empfang von Zahlungen zur Weiterleitung an den Vorstand, Leistungen von 
Zahlungen nach Weisung des Vorstands und die Buchführung einen Geschäftsführer 
(besonderen Vertreter nach § 30 BGB) bestellen. Dieser kann auch ein Nicht-
Motorradhändler sein. 
Dieser ist berechtigt, an den Sitzungen des Vorstandes mit beratender Stimme teil-
zunehmen. 
(4) Vorstandssitzungen finden jährlich mindestens zweimal statt. Die Einladung zu 
Vorstandssitzungen erfolgt durch den Vorsitzenden schriftlich unter Einhaltung einer 
Einladungsfrist von mindestens 14 Tagen. Zu den Sitzungen des Vorstands können 
auch Mitglieder eingeladen werden. 
(5) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Vorstandssitzungen 
sind beschlussfähig, wenn mindestens zwei Mitglieder anwesend sind. 
(6) Beschlüsse des Vorstands können bei Eilbedürftigkeit auch schriftlich (per E-Mail 
oder online) oder fernmündlich gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre 
Zustimmung zu diesem Verfahren schriftlich oder fernmündlich erklären, Schriftlich 
oder fernmündlich gefasste Vorstandsbeschlüsse sind ebenso schriftlich niederzule-
gen und von dem Vorsitzenden zu unterzeichnen wie solche reguläre Sitzungen. 
 
§ 8 Satzungsänderungen 
(1) Für den Beschluss über Satzungsänderungen ist eine Dreiviertel-Mehrheit der 
erschienenen Vereinsmitglieder erforderlich. Über Satzungsänderungen kann in der 
Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn auf diesen Tagesordnungs-
punkt bereits in der Einladung (im Rahmen der satzungsgemäßen Frist) zur Mitglie-
derversammlung hingewiesen wurde und der Einladung sowohl der bisherige als 
auch der vorgesehene neue Satzungstext beigefügt worden waren. 
  
(2) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus 
formalen Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. 
Diese Satzungsänderungen müssen allen Vereinsmitgliedern sofort schriftlich mitge-
teilt werden. 
 
§ 9 Beurkundung von Beschlüssen 
Die in Mitgliederversammlungen und in Vorstandssitzungen gefassten Beschlüsse 
sind schriftlich niederzulegen und vom Vorstand zu unterzeichnen. 



 
§ 10 Datenschutz 
(1) Im Rahmen der Mitgliederverwaltung werden von den Mitgliedern folgenden Da-
ten erhoben (Name, Vorname, Anschrift; E-Mail-Adresse usw.). Diese Daten werden 
im Rahmen der Mitgliedschaft verarbeitet und gespeichert. 
(2) Sofern der Verein Mitglied eines Verbandes ist, muss der Verein die Daten seiner 
Mitglieder (Name, Vorname, Anschrift, Funktion usw.) an den Verband weitergeben. 
(3) Darüber hinaus veröffentlicht der Verein die Daten seiner Mitglieder intern wie 
extern nur nach entsprechenden Beschlüssen der Mitgliederversammlung und nimmt 
die Daten von Mitgliedern aus, die einer Veröffentlichung widersprochen haben. 
 
§ 11 Auflösung des Vereins und Vermögensbindung 
(1) Für den Beschluss, den Verein aufzulösen, ist eine 3/4-Mehrheit der in der Mit-
gliederversammlung anwesenden Mitglieder erforderlich. 
Der Beschluss kann nur nach rechtzeitiger Ankündigung in der Einladung zur Mitglie-
derversammlung gefasst werden. 
(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins fällt das Vermögen des Vereins an 
die zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Mitglieder. 


